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tung der Volkswirtschaft (GBl. II S. 495) sowie die wei
teren Maßnahmen zur Stabilisierung der Materialwirt
schaft in der Volkswirtschaft zu sichern.

(2) Über die Festlegungen des Abs. 1 hinaus sind zu 
gewährleisten
— der exakte Nachweis der Maßnahmen zur Material

einsparung und zur Senkung der Materialkosten be
zogen auf 1 Million MDN Warenproduktion zu Be
triebspreisen. Die Betriebe haben den Nachweis min
destens nach Kostenträgergruppen zu führen;

— die notwendigen Korrekturen der Normen und 
Kennziffern der Materialwirtschaft auf Grund ver
änderter technischer oder technologischer Bedingun
gen der Produktionsprozesse über die Organisation 
eines Änderungsdienstes;

— die ständige Kontrolle der Einhaltung der bestätig
ten Normen und Kennziffern der Materialwirtschaft 
entsprechend dem System abgestufter Verantwor
tung;

— in Auswertung der Ergebnisse und Erfahrungen der 
Generalinventur und der Umbewertung der Grund
mittel die Überarbeitung der Lagerordnungen in 
allen VEB mit dem Ziel einer weiteren Verbesserung 
der Lagerwirtschaft.

§4
Die Generaldirektoren der WB haben, beginnend 

durch Maßnahmen in den wichtigsten Betrieben, zu ge
währleisten, daß die tatsächlich anfallenden Kosten der 
innerbetrieblichen Material- und Lagerwirtschaft erfaßt 
und im Rechnungswesen ausgewiesen werden. Dazu 
sind die notwendig werdenden Ergänzungen in den 
Branchenrichtlinien für das Rechnungswesen dem Mi
nisterium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebens
mittelindustrie zur Bestätigung vorzulegen.

§5
(1) Die Generaldirektoren der WB haben kontroll- 

fähige Maßnahmen zur Erhöhung der Effektivität der 
betrieblichen Material- und Lagerwirtschaft, insbeson
dere über die Entwicklung der Umlaufmittel und der 
Kosten, für die VEB bis zum 20. Dezember 1966* aus
zuarbeiten und mit dem Ministerium für Bezirksgelei
tete Industrie und Lebensmittelindustrie und der zu
ständigen Industriebankfiliale abzustimmen.

(2) Die Generaldirektoren der WB haben zu gewähr
leisten, daß die Maßnahmen gemäß Abs. 1 eine Senkung 
des geplanten Bestandszuwachses gegenüber dem Plan 
1966 und eine Erhöhung der Umschlagsgeschwindigkeit 
zum Inhalt haben. Den VEB sind bereits mit der Über
gabe der staatlichen Planauflagen für 1967 korrigierte 
Werte für den Bestandszuwachs zu übergeben. Die vor
genommenen Reduzierungen im Bestandszuwachs und 
die sich daraus ergebenden Veränderungen in der Um
schlagsgeschwindigkeit sind bis Ende Dezember 1966 in

•Ergänzung der Maßnahmen gemäß Abs. 1 dem Ministe
rium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittel
industrie zu übergeben.

(3) In den Rechenschaftslegungen über die wirtschaft
liche Tätigkeit im Jahre 1966 auf der Grundlage der 
Leistungsberichte haben die Generaldirektoren der WB 
über die Durchführung dieser Verfügung zu berichten.

* Dieser Termin wurde den Beteiligten vorab bekanntgege
ben.

§ ß
Die Generaldirektoren der WB haben den Werklei

tern zu empfehlen, darauf Einfluß zu nehmen, daß bei 
der Organisierung des sozialistischen Wettbewerbs 
durch die Gewerkschaften bessere Voraussetzungen ge
schaffen werden, um die für die materielle Interessiert
heit der Belegschaften kontrollfähigen Aufgaben, unter 
Ausnutzung des Haushaltsbuches, zur Erhöhung der 
Ökonomie der Materialwirtschaft und der Optimierung 
der Umlaufmittel festlegen zu können. Hervorragende 
Ergebnisse des Wettbewerbs sind im zwischenbetrieb
lichen Erfahrungsaustausch auszuwerten.

§7
(1) Die Generaldirektoren der WB haben zu sichern, 

daß die auf Grund der veranlaßten Maßnahmen, ins
besondere der mit Stichtag 31. Dezember 1966 durchzu
führenden Generalinventur, festgestellten Überplanbe
stände analysiert und die Gesamtbestände 1967 durch
— Einbeziehung in die Plandurchführung 1967;
— Verkauf;
— Umdispositionen;
— Vertragsänderung oder -aufhebung;
— Verschrottung 
reduziert werden.

(2) Die Werkleiter der VEB haben die Auswirkungen 
der Maßnahmen gemäß Abs. 1 den Generaldirektoren 
der WB und den örtlichen Bankfilialen im Zusammen
hang mit dem Umlaufmittelnachweis bis zum 13. Fe
bruar 1967 zu übergeben.

(3) Die Generaldirektoren der WB haben den Indu
striebankfilialen bis 20. Februar 1967 die Verwendung 
der Kreditreserve mitzuteilen.

§ 8
Die aus den Festlegungen der Generaldirektoren 

der WB sich ergebenden Veränderungen auf die Ent
wicklung der Jahresdurchschnittsplanbestände und der 
Kennziffern des Haushalts- und Kreditplanes 1967 zu 
alten und zu neuen Preisen sind durch die WB zu er
fassen. Sie sind dem Ministerium für Bezirksgeleitete 
Industrie und Lebensmittelindustrie bis zum 20. März 
1967 in den Nomenklaturen des Richtsatzplanes und des 
Jahreskreditplanes 1967 lt. Methodik der Staatlichen 
Plankommission zu übergeben.

§9
(1) Mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 MDN 

kann bestraft werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
als Leiter oder leitender Mitarbeiter einer WB oder 
eines Betriebes eine Bestandsentwicklung entgegen dem 
Richtsatzplan zuläßt, sofern sich nicht ein Disziplinar
verfahren als geeigneter erweist.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt
— dem Minister für Bezirksgeleitete Industrie und Le

bensmittelindustrie gegenüber den Generaldirekto
ren der unterstellten WB;

— den Generaldirektoren der WB gegenüber den Lei
tern der unterstellten Betriebe und den leitenden 
Mitarbeitern der WB und Betriebe.


